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Unser Kommentar 
Kr. In diesen Twgen wählt der BVN 
seinen neuen Vorstan·d, ein Ereigi!lis, das 
für die kommende Arbeit des Bundes 
von großer Bedeuturug ist. Es ist nun 
nicht die AU:Vga~be dti•eser Zeilen, zu der 
Wahl selbst Stellung zu nehmen, der 
Aus.gang der Wahl liegt in der Hand 
der dlazu Berufenen, unser Blatt aber hat 
ja in erster Linie für aC!e zu <allen zu 
sprechen. Und in di·eser VerbindUI!lg er
scheint es ange'br.a·cht, doch noch einmral 
auf die Bedeutrm~g des BVN hinzuwei
sen, der dn den Jamren seines .Bestehe.n•s 
auf jeden Fall rden Beweis dafür erbracht 
hat, daß di·e Grundlage, .auf der der Burud 
aufgebaut ist, die richtig.e war. Durch die 
vom Gesetz.geber ohne Frage nicht ganz 
giückliche Dreitei!UJng der Verfolgten in 
rassisch, politisch und relilgiös Verfol•gte 
ist eine wahrsch.ei,nlich gar nicht beab
sichtigte Föderalisierung der gesamten 
Verfolgten - und damit der Entschädi
gungSifrtCJJge heraufbeschworen worden, 
die dem EntschädijgJUmgspro'blern kaum 
von Nutzen sein dürfte. D•as Verfolgten
und Entschädi·g,ungsprob-l-em ist aber weit 
mehr ein zentrales Problem, das nur in 
der Form echter koope!iativer Zusam
menarbeit .gelöst werden kann. Und in 
dieser Hinsicht ist diaJs Statut unse·res 
Bundes auf jedoo F1aU, und das darf 
ruhig einmal gesagt werden, bahn
brechend gewesen. Denn der Bund hat 
es sich Z"ur AU!f.gabe gematCht, alle Ver
folgten ü,n seinen Reihen zu sammeln, 
was ihm .auch geglückt ist, wenigßtens 
insoweit, als der Bund eine Sammlung 
aller drei Ver•f.oltgtenikategor1en gewor
den :iJSt. Aber damit kann •es nicht sei:n 
Bewenden haben. Die kooperative Zu
SaJmmencrbeit darf nricht nur ein SeMag
wort sein, sie muß a1uch in volJem Um
~ang verwirkHcht werden. Es geht !llkht 
an, daß der einzelne nur damit zufrieden 
ist, seine eigene Entschädi•g:ungsfra.ge 
unter dem gerade für ihn gegebenen Ge
sichtspunkt ·ge'löst zu sehen, ·eines jeden 
Hauptaufgabe ist es vielmehr, in der 
\kooperativen Zusammenarbe'it eine 
Ila•sche Lösun.g 1ailer uruserer Probleme zu 
erreichen. Und das ·glückt nur wenn· wir 
alle in rmserem Kampfe um ~;ns·er gutes 
Recht zusammenstehen. Denn nur Zu
SCi'ffimenarbeit macht sta11k. Im Hirublick 
auf unsere VorstJandiswaililen roann man 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

15. April 1955 Nr.12 

Sir Winston Churchill 
Sir Winston Churchill ist zurückge
treten. Ein wichtiges Kapitel der 
europäischen Geschichte hat damit 
seinen Abschluß gefnnden. Erst spä
tere Geschlechter werden es e:rmessen 
können, was dieser große europäische 
Staatsmann für die Geschichte über
haupt bedeutet hat. Gerade unser 
Kreis, der Kreis der Verfolgten des 
Naziregimes, wird dieses anzuerken
nen wissen, ist es doch in e.rster 
Linie Churchirl zu verdanken, daß die 
gesamte westliche Wellt im Kampfe 
gegen Hitler vereinigt wurde und da
mit der Nazityrannei ein Ende machen 
konnte. Blut, Schweiß und Tränen 
versprach Churchill seinem Volke, als 
er die Regimung übernahm und 
Hitler dabei war, England zu coven
trieren. Churchill war ein Mann, der 
es wagen konnte, seinem Volke die 
Wahrheit zu sagen, und wer die Ge
legenheit hatte, diese seine ergreli
fende Radiorede zu hören, wird sie 
nie vergessen können. Churchills 
Reden während des Krieges sind aber 
auch für uns von großer Bedeutung. 
Immer wieder hat er zu erkennen ge
geben, wie sehr er mit denen ver
bunden war, cl:ie von den Nazis 
unte-rdrückt wurden. Er hat ihr Schick
sal mit inniger Anteilnahme ve•rfolgt 
und alles g etan, um die WeH über die 
Hitlertyrannei aufzuklären. Schlicht, 
wie er war, sprach er immer aus, was 
er meinte. Und damit halt er auch 
recht behalrten. Das englische Volk, 
dem jeder Byzantinismus fremd ist, 
folgte ihm, es hielt durch, wie auch 
alle anderen durchgehalten haben. 
die nnter Hit!ler l·eiden mußten. Gerade 
das dürfen wir, die Verfolgten des 
N aziregimes, niemals vergessen. 
Churchill kennt aber keinen sturen 
Haß. Er ist jeder Zeiil: ein großer 
Staatsmann geblieben. Und •aLs solcher 
erkannte er •auch sofort nach dem 
Kriege, daß in Europa nichts ohne 
De utschland möglich seim. kann. Des-

halb ist er auch sofort dafi.iJr einge
treten, daß Deutschland in die Ver
eimgung der freien Welt aufge
nommen werden muß. Churchill ver
gißt nicht, er- bleibt aber nicht stehen, 
sondern geht mit der Zeit. Uind darin 
liegt seine Größe. Das Bulletin des 
Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung äußert sich in einem 
Kommentar zum Rücktritt Churchills, 
dem wir gern e inige Zeilen ent
nehmen woUen, weil er die ganze 
Bedeutung des Rücktrittes dieses 
großen englischen Staatsmannes in 
bester Weise würdigt. Es heißt darin: 
"Am Abend des 4. April hat Sir Win
ston Churchill Königin Elisabeth II. 
und den Herzog von Edinburgh zu 
einem Essen in die Downing Street 10 
eingeladen. Es war das Abschieds
essen des englischen Premierministers, 
der seine Königin in der feierlichen 
Robe des Hosenbandordens empfing. 
50 Personen nahmen an diesem Emp
fang teil, der gleichsam die letzte 
StaatsaMion war, der Churchill die 
Note der großen Ergebenheit gab, mit 
der er seinem Könighause gedient 
hat ... Am 5. April stand Sir Winston 
dem letzten Rat seines Kabinetts vor, 
und am Abend begab er sich in den 
Buckingham-Palast, um der Königin 
seinen Rücktritt vorzuschlagen. Da
mit ist Tatsache geworden, was seit 
Wochen schon Gegenstand der Ver
mutungen und Kombinationen in der 
öffentlichen Meinung gewesen ist. 
Churchills Politik machte ihn zum 
Vorkämpfer der freien Welt. Seine 
ganze schöpferische Vitalität diente 
dem Ziel, diese Welt gegen die Be
drohung durch eine neue Tyrannei 
zu schütze111 und sie so zu einigen und 
'zu stärken, daß sie das Werk der 
Friedenssicherung im Sinne ihre r 
Lebens- und Kulturideale aufnehmen 
konnte. Seine großen Initiativen für 
die Wahrung des Friedens werc e"l 
unvergessen sein!" 



Gesetzgebung, Rechtsprechung, Entschädigung 
Als man nach dem Hitlerkriege erkannt 
hatte, dalß die Verfolgten .des Nazi
regimes einen •absoluten Rechtsanspruch 
auf Entschädigung für den durch dieses 
Regime erlittenen Schalden hatten, ging 
der Geset:zJgeber ans Werik, um diesen 
Rechtsanspruch alli-ch gesetzlich zu ver
anlkern, und so k.am ·es zum Entschädi
gungsgesetz, n'kht sofort in der erudgül
tigen, heuti<gen Form, ,aJber immerhin in 
einer Form, dlie zeigt, daß der Gesetz
geber <aiU!f dem riChtigen Wege war. Das 
geht •auch in vo'llem Umfange aus de·r 
Präiambe~ zu unseifern jetzigen Entschä
digun·gJSg·esetz hervor, in dler die Not
werud:ilgke'it der Entschädigung unter
strichen und der ReChtsanspruch der Ge
sChädigten Cl!nenkanmt wird. Man tut da
her .auch .gut dlaran, siCh di!IliDelf wieder 
diese Präambel ins Gedächtnis zurüCkzu
rufen, um so melhr, <aJ.s man oft den Ein
druck hat, •aLs sei der Tenor dieser Prä
ambel allmähli<:h vergessen oder, um es 
vorsi·chtiger auszuldrüCken, 'in den Hinte.r
grund geschoben worden. Es ka;:J.n aber 
nun nicht die Aufgabe sein, im Hinblick 
aJUf unser Thema noch einmal d.ie ge
samte Entschädigumgsgesetzg·e'burug zu 
an,a.Iysieren, •auch wenn dJa,s keine so un
dankenswerte Aufgabe sein dürfte, sChon 
weil in d!ieser Hinsicht viele 'Begl!"ifiie 
stark ins Wanken ·gekommen sind. Wir 
wollen uns dliesmal aJber mehr an das 
P!rinzipieile halten. Und in dieser Ver
bindung muß zunächst einmal die Tat
sad1e unterstr.khen werden, dalß ein Ge
setz n·i.emals eine stJarre Norm sein kann, 
die ledig,lich formalju.ristisch all]szulegen 
ist. Auch Gesetze sind nur Menschen
werk. UnKl sog,ar so grundlegende Ge
setze wie das Grundigesetz se~bst, erwei
sen sich spätmh<in oftma.lJS .aJs JriickenhaJft, 
wesh1al'b der Ges·etz.gEfuer immer wieder 
vor die Au~ga•be gestellt wil'd, solche 

Unser Kommentar 
(Fortsetzung von Seite 1) 

deshalb nur hoffen;, daß das Wahlergeb
nis sch1ietßlich zu einer neuen Aktivie
rung unserer kooperativen Zusammen
arbeit führen wird. Und eine Aktivie
rung dieser Zus.ammeruarbeit tut wahrliCh 
not, nicht nur im Hinblick auf den neuen 
Vorsta<lld, ,s-onde•rn darüber hinaus ins
besondere aum hinsimtlich des Zusam
menstehens der Mirtgliede·r selbst. Ko
oper.ative Zusammen;anbeit muß unsere 
Losung sein. In unJSerem Bunde sind 
<dafür alle Voraussetzu.n·g·en vorbanden. 
Wir müssen sie nur <aHe richtig erkennen. 
Und dazu .geh·ört vor allem auch der 
pos·iJtive Ei<rusatz aller Mitglieder. Der 
Bund und seine Leitung helfen, soweit 
sie es können, allen, sie sind aber 
nicht nur die r-ettende Hebamme, die ·a1s 
Geburtshelfer bei der J..ös·ung des ein
zelnen Entsmäd!ig.ungspmblemes die he> 
felllde Hand bietet. Letzten Endes sind 
wi•r ·doch •a1le der Burud. Jeder hat daher 
die Pflicht, dlatzu beizutragen, daß der 
Bund in d!ie Lage versetzt wird,' unser 
aller Probleme zu lösen. Hamldelt dlaiheT 
k·ooperati.v, auch über .den Rahmen des 
Bundes hi.ruausl 

Lücken auszufüUen oder durch Kommen
tare und Ausfuhrungsbestimmungen zu 
überwinden. Auch unsere jetzige Ent
scnäldigungsgesetzgebung kann noch nicht 
als dias letzte Idea.l a<rugespr-ochen wer
den, w.as j-a schon zur Genüg•e aus der 
Praxis •selbst hervorgeht. M·an kann da
iher nur hoff-en, da.ß d'ie .gesetzgebenden 
Körpers-chaften immer ein waches Auge 
für notwendige Reformen haben werden. 
Die Art, wie den neue Innensenattor ge
ralde diese seine Aufgaben amzuP'a<'ken 
verstanden hat, läßt erhoffen, 1daß er ihJi,er 
auch bald die notwendiJgen Schritte 
unternimmt. 

Gesetze wenden also erlasseru, um ange
wend!et zu werd€111. U;nd diese Anwendung 
liegt in letzt·er Instanz in de·r Hand der 
RedltsprechUJlJg. Bei dem ungeheuren 
Umf1a<n91 oder Entschädig.ung,ssachen sidler
lich keine leid:trte AUJf.gabe. Die Größe 
der Aufgabe ,dJai'f aber nun nicht diazu 
führen, daß man, ndcht immer nur aus 
Bequemlkhkeitsgrüruden, steh an das 
Formaljuristische klammert, nur um eine 
Sache schnell zu erledti·g.en. Das· Formal
juristische ist ja nun Ie.rd!er einmal ein 
deutsches Red:ttsübel, womit dii•e Bedieu
tung des Formaljuristiosd:ten; keineswegs 
her·abgemildert werden so.Jl. Bei den 
Entschädigungsfragen muß man siCh aber 
immer dla·rüber im k~ar.en se.in, daß es 
sich nimt um Sachen, sondern lausschließ
lich um Menschen !h1andelt, die ein schwe
res Loos ertragen haben und ·a·uch immer 
noch ertr.agen. [)as wirdl ja auch in der 
bereits erwähm:ten PräiB.Il1bel zum Aus
dmck gebracht. Und da hier die eiiliZelnen 
Sch'icks.a.le oftmals so verwiCkelt sind, 
muß hder bei der Rechtsprechung unbe
di<ngt der Grundsatz •geLten, im ZweHeJ.s
f<alle pro den Gesdlädigten, wie in der 
Strafrechtsrechtsprechung der Grundsatz 
gilt: in dlubio pro reo. Gera<de im Falle 
der Entschädigungsfragen muß der ent
scheidende Richter e•LIJ. besonders gut 
verstehender Mensch se1in. Er muß den 
WL!len dazu haben, den un•glücklid1en 
GeschädJi,gten vel'Stehen zu wollen, urud 
zwar auch dort, wo das Forma'ljuristische 
viellekht im Wege zu stehen scheint. 
Leider dauert die AbwiCklung der Ent
schädigungsfälle nur allzu lange. Wie es 
in der in unserem Blatte gebrachten Ein
gabe des Rates der Evangelischen Kirche 
he ißt, soll die Wiedergutmachung nach 
offlirz.iellen Angaben bis Ende 1962 abge
wickelt sei-n. Der Rat der Evangelischen 
Kirche fügt aber gleich hinzru, daß, ob
schon dieser AbwiCklungszeitraum viel zru 
lang bemessen ist, bereits Anlaß zur Be
fürchtung besteht, daß nicht einmal dieser 
Termin eingehalten werden kann, so daß 
man bereits damit rechnen kann, daß 
viele der unglüCkliChen Opfer des Nazis
mus gar nicht einmal in der Lage s.ein 
werden, die Abwicklung ihrer eigenen 
Entschädigung zu erleben. Und dazu 
kommt, daß die Entschädigungsfrage 
durCh die langwierige Behandlung kaum 
populärer werden dürfte. Da der Gesetz
geber sicherlim in bester Absicht die 
verschiedensten Berufungsinstanzen ein
gebaut hat, um die beste Rechtsprechung 

zu erreiChen, ist die Abwicklung oben
drein noch erschwert worden, zumal ja 
beide Seiten, der Geschädigte wie die 
Entschädigungsbehörde, die Möglichkeit 
erhalten haben, Berufung einzulegen. Der 
neue Innensenator hat dies gleich richtig 
erkannt, indem er bald nach seinem Amts
antritt erklärte, daß ihm jede Same vor
gelegt werden muß, bevor sie vom Ent- · 
Schädigungsamt vor das Kammergericht 
gebradlt wird. Glelichzeitig will er auch 
die Arbeit des Entschädigungsamtes durch 
eine Personalerweiterung beschleunigen. 
Letzten Endes können aber auch die Ge
richte seihst mit dazu helfen, daß die 
einzelnen Fälle sehneUer abgewickelt 
werden. Es gehören nur etwas Mut und 
menschliches Verständnis dazu. Das For
maljuristische ist hier nicht am Platze, wo 
es um unglückliche Menschen geht, die 
oft auch jetzt noch in traurigen Verhält
nissen leben müssen. Diesen Menschen 
kann man es daher nidü übelnehmen, 
wenn sie darüber entsetzt SQnd, wie 
schnell selbst Pensionsfragen ehemaliger 
Kriegsverbrecher gelöst <Werden. Die Er
ledigung der Entschädigungsfragen hat 
unbedingten Vorrang. Und es ist daher 
Aufgabe des Gesetz.gebers wie auch der 
Gerichte, dafür Sorge z•u t~agen, daß der 
gesamte Komplex der Entschädigungs
fragen so 'schnell wie möglich gelöst wird, 
und ziWar so, daß alle Opfer des Nazismus 
zur unbedingten Erfüllung ihres Rechts
anspruches gelangen. Die Finanzie·rungs
frage kann hier kein Hindernis sein. Die 
Auszahlung der Entschädigungen ist eine 
Ehrenpflicht des deutschen Volkes, ohne 
die auch die moralische Wiedergut
machung nicht erreicht werden kann. Es 
gibt genug Finanzierungsmöglichkeiten, 
um zu einer schnellen Lösung zu kommen. 
Um das aber zu erreichen, ist es unbe
dingt notwendig, daß vom Formaljuristi
schen Abstand genommen wird. Der 
Richter ist am besten, der sich als wahrer 
Mensch erweist. Das alte Wort: ,.Es geht 
auch dich an" sollte gerade in dieser Ver
bindung einer ganz besonderen Beamtung 
unter·zogen werden. 
Der Gesetzgeber hat eine Grundlage ge
legt, nicht die alleridealste, aber immer
hin eine Grundlage, auf der sich bauen 
läßt. Der Bau selbst ist in seinen Details 
in das Ermessen de·r verschliedenen In
stanzen gelegt, aber nicht so, daß dabei 
willkürlich vorgegangen wei"den soll, 
sondern so, daß jedes Einzeldetail aum 
die ihm zukommende richtige Würdigung 
erhält. Und das, und nichts anderes hat 
der Gesetzgeber mit seQner Gesetzgebung 
gewollt. Man muß nur verstehen wollen, 
um auch verstehen zu können. Wird unter 
diesem Gesichtspunkt gehandelt, so sollte 
es möglich sein, die AbwiCklung der 
Wiedergutmachung so zu beschleunigen, 
daß alle zu ihrem Recht kommen. Kr. 

Mitteilung der Redaktion 
Aus redaktionellen Gründen sehen wir 
uns leide r gezwungen, diesmal das Ein
lageblatt der ,.Mahnung" wegfallen zu 
lassen. 



Man vergißt nur allzu schnell 
Herr Rechtsanw alt Dr. Theodor Alexander, 

uch ein Verfolgter des Naziregimes, der 
~nzwischen englischer Staatsbürger ge
~orden ist und sich wieder in Berlin auf
hält, hat uns in freundlicher Weise die 
Abschrift eines von ihm an den Senator 
für Volksbildung geridJ.teten Schreibens 
vom 18. März zur Verfügung gestellt, das 
der Herr Senator aber noch nicht beant
wortet hat. Da der Inhalt des Schreibens 
auf zustände hinweist, die auch unserer
seits immer wieder gegeißelt worden 
sind, soll es auch in seinem vollen Wor.t
laut w iedergegeben werden. Darm 
heißt es : 
Obwohl oder vielleicht gerade, · weil ich 

::._ nach zwangsweiser ,Evakuierung' im 
Jahre 1938/1939 durd! das Regime - als 
Ausländer, der idi inzwisdien durch Ge
währung der britischen Nationalität 
wurde, ein etwas objektiverer Zusdiauer 
in Deutschland seit etwa 12 Monaten bin, 
nehme ich mir heute die Freiheit, Ihrer 
bekannten Einsid Jt in die Situation fol
gendes zu unterbreiten: 
Zur Feier d er ,Woche der Brüderlichkeit' 
wurde im Schmertheater der Hauptvor
trag des Tages von Rudolph Hagel stanqe 
gehalten u nd über den Freien Sender 
Berlin übertragen. Die Gedenkrede dieses 
Mannes erschien mir ein unvergleidilidies 
Zeugnis hoher Gesinnung vnd form
vollendeter deutsdier Spredikunst zu 
bilden, v ergleichbar etwa den Worten, 
die der Bundespräsident Heuss aus An
laß des 20. J uli 1944 im letzten Gedenk
jahre gefunden hat. 
Hagelstanges .Worte verhallten natur
gemäß bei einmaligem Vortrag am Sonn
tagvormittag in n icht übermäßigem Inter
esse aller sogenannten Brüder und 
Schwestern. Die einzige Wiederholung 
des Vortrages wurde, soviel mir bekannt, 
für zufällige Hörer des 2. Programms auf 
abends 22 oder 22.30 Uhr an einem der 
folgenden Tage angesetzt. 'Wer soll die 
köstliche Auseinandersetzung dieses klu
gen Mannes über das Wort vom ,Hüter 
seines Bruders' mitgehört haben? Ver
schwindend w enige. Sicherlich niemand, 
den wir zur Jugend redm~;n körlnen. 
Dabei wäre diese Rede ein ausnehmend 
und in hervorragendem Maße geeignetes 
Material, als Broschüre in allen Schulen 
verteilt zu werden. Denn die deutsche 
Jugend hat von der Propaganda dieser 
sogenannten Brüderlichkeit mangels 
Kenntnis aller Voraussetzungen gar 
keinen Begriff. 
Darf ich Sie aufmerksam machen auf die 
W orte, die der Justizminister Dr. Ame
lunxen in Düsseldorf bei der Einleitung 
d1eser ,Brüderwoche' gehalten hat und in 
der er sagte (vgl. Berliner Allgemeine 
Wochenzeitung vom 11. März 1955): 

,Besonders bei der deutschen .Jugend 
dürften die Grausamkeiten der ver
flossenen Zeit nicht in Vergessenheit 
geraten' -

Darf ich gleichze itig erwähnen, daß idi 
v?r w enigen Tagen meiner Sekretärin, 
em er jungen Dame von 22 Jahren mit 
guter Schulbildung, beim o'iktat eines An
trages an das Entschädigungsamt den 

Namen Au s c h w i t z vorbuchstabieren 
mußte, und als idi sie fragte, ob sie das 
Wort nicht kenne, die verneinende Ant
wort erhielt : Sie habe dieses Wort noch 
niema•ls gehört! ... 

Wie mit dem Vortrag von Rudolph Ha-gel
stange verhält es sich auch mit dem 
Gedenkvortra•ge der F11au Ann:a Mar-ia 
Jokl aus den Niederschriften des Juden 
bei der Zerstörung des W.arschauer 
Gettos. Die ungeheure Eindruckskraft 
dieses furchtbaren Erlebnisses und ihrer 
Wie•derg.aJbe muß der Jugenld - die . 
älteren haben wohl schon längst ve·r
gessen- Uilliillibtelbar in geeigneter Weise 
und immer •wieder nahegebracht oder ihr 
überh&upt erst einmal unte:ubcr:eite.t wer
den, in diese1be Kiategorie gehört im 
übrigen das Ihnen sicher bekannte ,Brand
opfer' in dem Vortrage des süddeutschen 
Pf.arrers. Aber nkht um 10 Uhr abends 
oder in später Nachtstunde. 
Mir erscheint das wichtiger, als ,08/15' 
oder s.ich ewig wiederholende ,Perlen 
von Schlagern aus a ller Welt', mit der 
man die deutsche .Jugend vollstop<ft. Der 
RUIJdfunk, zurnal in Berlin, sollte einmal 
an seine erzieherischen Pflichten erinnert 
werden. 
Gestatten Sie mir als Zuschaue.r m 
Deutschlan.d dieses offene Wolft. Idi bin 
aHer Frontoffizier de.s ersten Weltkrieg.es 
und kenne meine Pappenheimer nach 
Eliiiigrat ion von 16 J.ahren. Ich hatte den 
Vorz•ug, Ihnen neul'im bei. meinem alten 
Krie.gskameracden und Freunde Karl Ebert 
im Grunewoal.d vorgestellt zu werden, aber 
Si·e werden sich dessen wohl kaum ent
sinnen. 
Immerhin wäre es mir interessant, von 
Ihnen zu höTen, ob Sie ni·chit finden, 
daß bezüglich der von mir angeschnittenen 
Fragen wie in Berlin so in ganz Deutsch
land noch viel getan werden müßte, zu-

mal, weil man z. B. in England annimmt, 
daß jeder Deutsche, auch die deuts•che 
Jugend, nun über das Geschehene unter
richtet wurde und nicht mehr sozusagen 
ein wenig erstaunt ins Blaue hinein
schaut." 

Ja, das Schlechte und Gemeine wird eben 
wieder immer nur allzu schnell ver
gessen. In dies·er Verbindung möchten 
wir uns•er·erseits a•uch noch einige Frag>en 
an den Herrn Senator für Volksbildung 
richten, für deren Beantwortung wir sehr 
dankiboar wären, zumal sie mit dem oben 
•angeführten Schreiben in g·ewissem Zu
sa:rrJllrenhange stehen dürften und daher 
s·icherlich geeignet s•ind, alle diie ange
führten Mißstände b'aldigst aus der WeH 
zu s·cha.ffen. 

1. Der Herr BundespräsLdenlt hat die dritte 
Strophe des Deuts·chland~iedes zum deut
schen Nat•iona.J•ges.ang erklärt. Warum 
müss·en die hiesigen Oberschüler aber, 
wie es uns zur Kel!lntmis geibracht wanden 
ist, >auch wei:terhin dlLe drei Strophen 
.dieses Liedes auswendig lernen? Steht 
das nicht im W•ilderspru.ch zur Demokr.ati
sierung des deuts•chen Volkes? 

2. Wenn im Ges·chichtsunterrkht über die 
Gründe gesprochen wircd, dLe zum Aus
bruch der beLden V\7eltkriege dieses Jahr
hu:nderts geführt haben, dann wird immer 
wieoder versucht, auch del!l anderen Mäch
ten eil!le Mitschuld' zu gelben, was 
insbesondere im HinbliCk auf den furcht
baren Hitlerkrieg wohl nicht geTecht
ferti•gt sein dürfte. Wäre es nicht an,ge
bracht, sich auch hier mehr an die 
gegebenen Tats•achen zu h.a•l1en? Di·e 
Jugend darf doch nicht im dunkeln ge
halten werden, sie, die einmal der 
Trä·ger der deutschen Demokratie Se•in 
wird, nicht wahr, Herr Senator? Es d>arf 
doch weder etwas vergessen noch die 
Wahrheit entstellt weTden. Die Red. 

Bücherwoche der Verfolgten-Literatur 
Wir feiern die Woche der Brüderlichkeit, 
den Muttertag und gedenken der Opfer 
der beiden Weltkri.ege, des 20. Juli 1944 
und des 17. Juni 1953. Es gibt auch eine 
Woche des Buches. Wäre e.s nidit mög
lich, daß alle Buchhandlungen und Ver
leger eine B ü c h e r w o c h e d e r V e r -
folgten-Literatur veranstalten!~ 

Am 2. Mai werden es zehn Jahre, daß 
das .,Tausendjährige Reich" total unter
gegangen ist und die Opfer dieser Dikta
tur von ihren Peinigern befreit wurden. 
In diesen zehn Jahren sind viele Bücher 
über das Hitler-Reich mit seinen Schiind
taten geschrieben worden, Dokumente, in 
denen eindeutig die Barbarei dieser un
seligen Zeit geschildert und der Welt
öffentlichkeit unterbreitet wurden. Diese 
Bücher sind ersd!ienen, aber werden sie 
auch gelesen, vor allem von denjenigen, 
die das größte Unglück aller Zeiten mit
verschuldet haben? Es geht nodi um etwas 
anderes! Wohl hören wir gelegentlich 
von neuen Büchern auf diesem Gebiet. 
Aber sehen wir sie denn in den Schau
fenstern der Bücherläden, damit auch die 

nötige Reklame gemacht wird? Unsere 
Suchaktion · ist beschämend. Wir unter
stellen nicht, daß mit dieser Zurück
haltung oder dem Nicht-zur-Schau-Stellen 
eine gewisse Absicht verbunden ist. Bei
nahe könnte man es vermuten, denn die 
Kriegsliteratur der ehemaligen NS
Generale und Nazigrößen wie Schacht 
sind in den Schaufenstern meistens zu 
sehen. Dagegen vermissen wir schmerz
lich die hervorragenden Bücher und Auf
klärungsliteratur, wie der .,Wall" von 
John Herse'y über die Geschichte des 
Warsdiauer Getto und die tiefsinnigen 
Erzählungen von Elli Heuss-Knapp, der 
verstorbenen Gattin unseres Bundes
präsidenten. 
Die zehn jährige W iederkehr des 2. Mai 
1945 könnte diese LüCke schließen, indem 
die Buchhändler und Verleger obigen 
Gedanken aufgreifen und eine Bücher
woche der Verfolgten-Literatur veranstal
ten, damit diese Bücher nicht in Regalen 
verstauben und das Gewissen der Allzu
vergeßlichen wachgerüttelt wird; es wäre 
die Erfüllung einer Aufgabe. Si. 



Dienst- und Arbeitsverträge im Entschädigungsverfahren 
Der Direktor des Amtsgerichts Schöne
berg, Dr. B u k o f z er, bringt im 5. Heft 
der Blätter für Steuerrecht, Sozialver
sicherung und Arbeitsrecht einige inter
essante Ausführungen über Dienst- und 
Arbeitsverträge im Entschädigungsver
fahren, wie sie durch das Bundesergän
zungsgesetz zur Entschädigung für Opfer 
der nationalsozialistischen Verfolgung 
(BEG) vom 6. November 1953 zu be
handeln sind. Nach d iesem Gesetz hat die 
bisherige Regelung eine nicht unerheb
liche Ergän:zung und EI'TWeiterung ge
~unden. 

Dr. Bukofzer schreibt hierzu u. a.: 
.,Nach § 34 des Gesetzes hat der Ver
folgte, der in einem privaten Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis durch Entlassung, vor
zeitiges Ausscheiden oder durch Ver
setzung in eine erheblich geringer ent
lehnte Beschäftigung geschädigt worden 
ist, Anspruch auf Einräumung se·ines 
früheren oder eines gleichwertigen 
Arbeitsplatzes, es sei denn, daß er -das 
65. Lebensjahr vollendet hat oder arbeits
unfähig ist, und ferner auf eine Ent
schädigung für den Schaden, der ihm 
durch die genannten Maßnahmen ent
standen ist. Voraussetzung ist wie in 
allen Fällen der Entschädigung nach dem 
BEG, daß der Betreffende in der Zeit vom 
30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 wegen 
seiner gegen den Nationalismus gerichte
ten politischen Uberzeugung, aus Gründen 
der Rasse, des Glaubens oder der Welt
anschauung durch nationalso2lialistische 
Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist. 
In allen diesen Fällen hat der Verfolgte 
in erster Linie den Anspruch auf Ein
räumung seines früheren oder eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes. ' In § 35 ist 
bestimmt, daß der Anspruch sich gegen 
j e d e n A r b e i t g e b e r des Verfolgten 
richtet, aus dessen Dienst er innerhalb 
der Verfolgungszeit entlassen wurde. In
soweit geht das Gesetz weiter als die 
früheren Landesgesetze, die nur den 
1 e t z t e n Arbeitgeber zur Wiedergut
machung verpflichten. Der Arbeitgeber 
kann sich nur dann von der Erfüllung 
des Anspruchs befreien, wenn er hierzu 
aus zwingenden wirtschaftlichen oder be
trieblichen Gründen in der Lage ist. 
Ferner steht dem betroffenen Arbeit
nehmer eine Kapitalentschädigung zu. 
Hierfür sind die Vorschriften über die 
Kapitalentschädigung der Angehörigen 

. freier Berufe (BEG §§ 30 bis 32) ent
sprechend anwendbar. Es ist , danach eine 
Entschädigung zu zahlen, die den Ver
sorgungsbezügen entspricht, die einem 
vergleichbar·en Beamten für die Zeit von 
seiner Entlassung bis zur Wiedereinstel
lung zugestanden hätten, wenn er im 
Zeitpunkt der Entlassung in den Ruhe
stand versetzt worden wäre, mindestens 
aber 7JWei Drittel der vergleichbaren 
letzten Dienstbezüge. 
Nach § 36 kann der Verfolgte an Stelle 
der Kapitalentschädigung eine Rente 
wählen, allerdings nur dann, wenn er im 
Zeitpunkt der Entschließung das 65. Le-

bensjahr (bei Frauen das 60. Lebensjahr) 
vollendet hat oder e>rwerbsunfähig ist. 
Bei der Bemessung der Rente ist das 
Lebensalter des Verfolgten und die ihm 
zustehende Kapitalentschädigung ange
messen zu berücksichtigen. 
Während in den früheren Landesgesetzen 
Bestimmungen enthalten waren, durch die 
den Verfolgten eine Entschädigung für 
die Entziehung einer Versorgungsrente 
gewährt worden ist, fehlt es bedauer
liche!'IWeise im BEG an einer derartigen 
Bestimmung. Dagegen ist in § 64 BEG aus
drücklich vorgesehen, da:ß Schäden, die 
der Verfolgte in der Sozialver
s i c h ·er u n g erlitten hat, nach den hier, 
für besonders geltenden Vorschriften rz,u 
regeln sind, insbesondere nach dem Ge
setz des Wirtschaftsrats über die Behand-

lung der Verfolgten des Nationalsozialis
mus in der Sozjalversicherung vom 
22. August 1949. 
Es sei noch besonders darauf hingewiesen, 
daß nach § 104 BEG die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes geltenden 
widersprechenden entschädigungsrecht
lichen Vorschriften aufgehoben worden 
sind, daß es aber, soweit das bisherige 
Landesrecht weitergehende entschädi
gungsrechtliche Ansprüche gewährt, hierr
bei zugunsten der Anspruchsberechtigten 
sein Bewenden behält. Solche Arbeit
nehmer, die über 60 Jahre alt, bedürftig 
oder durch Krankheit oder durch Ge
brechen um mindestens 50 v. H. in ihrer 
Erwerbstätigkeit gemindert sind, sollen 
nach § 85 des Gesetzes mit Vorrang be
handelt werden. • 

Lipschitz hielt sein Versprechen 
Unter dieser Uberschrift brachte .Der 
Abend" vor einigen Tagen einen kurzen 
Bericht über die Entschädigungsaus
zahlungen im letzten Haushaltsjahr, der 
auch unsere Leser interessieren dürfte, 
zumal er eine recht ermutigende Tatsache 
zum Ausdruck bringt. In dem Bericht 
heißt es: 
.,Nicht nur voll verwendet, sondern so
gar noch mehr verbraucht hat das Ent
schädigungsamt von den ihm zur Ver- 
fügung stehenden Geldern für das am 
31. März endende Rechnungsjahr 1954/55. 
Im Etat waren 68 Millionen Mark vor
gesehen. Diese Summe ist um zehn Mil
lionen DM überschritten worden. Der 

Eine erfreuliche Antwort 
Auf unser unter der Uberschrift .,Eine 
Formsache" in der letzten Nummer der 
.,Mahnung" veröffentlichtes Schreiben an 
den Regierenden Bürgermeister, das auch 
dem Senator für Justiz zugestellt wurde, 
hat uns der Regierende Bürgermeister 
umgehend und zu unserer vollen Zu
friedenheit sofort geantwortet. In dem 
Antwortschreiben h eißt es: 
.,Der Herr Regierende Bürgermeister 
dankt Ihnen sehr für Ihr freundliches 
Schreiben vom 28. 3. und insbesondere für 
die darin enthaltenen Hinweise . - Die 
Senatoren für Justiz und für Inneres sind 
sofort gebeten worden, das Erforde rliche 
zu veranlassen." 
Wir danken dem Herrn Regie renden 
Bürgermeister für seine umgehende und 
positive Beantwortung unseres Schreibens, 
sind wir doch nun davon überzeugt, daß 
Formulierungen wie ,.Der Jude, Die 
Jüdin, usw." fortan in den Entschädigungs
bescheiden unterbleiben werden. 

Besser sehen! Besser uussehea! 

OptikllZJHtlisillZ s K I B BA 
VARZINER STRASSE 3 
am Bhf. Wilmersdarf · -Ruf 83 66 57 

Liefera nt der Krankenkassen ! 

Senator des Innern, Lipschitz, hat damit 
sein Versprechen eingelöst, daß in diesem 
Jahr keine im Etat vorgesehene Mark 
zurückgehen wird, wie das bedauerlicher
weise im vergangeneu Jahr geschehen 
ist." 
Wir stehen nicht an, auch uns dieser An
sicht vollauf anzuschließen, verdient doch 
jede gute Tat auch die rechte Würdigung. 
In einer Besprechung der Arbeitsgemein
schaft mit Senator Lipschitz, die am 
5. April stattgefunden hat, berichtete der 
Senator im übrigen, daß Senator Haas 
die zehn Millionen DM, mit denen die 
vorgesehenen Entschädigungszahlen über
schritten wurden, zur Verfügung gestellt 
habe, so daß nicht auf den neuen Etat 
vorgegriffen werden mußte. Für das 
laufende Rechnungsjahr stehen rund 
80 Millionen DM zur Verfügung mit der 
Zusage einer Nachtragsbewilligung, wenn 
der Etat nicht ausreichen sollte. Senator 
Lipschitz erklärte in dieser Verbindung, 
daß die 80 Millionen DM auch nicht aus
reichen würden; wenn keine Umorgani
sation des Entschädigungsamtes durch
geführt würde. Der Senator gab jedoch 
der Hoffnung Ausdruck, daß die not
wendige Umorganisierung bald erreicht 
werden könnte, und er rechnet schon jetzt 
damit, daß die Leistung des Amtes be
reits in drei Monaten um wenigstens 
10 bis 15 °/o erhöht werden kann. 

Versammlungskalender 

Bezirksgruppe Zehlendorf 
Donnerstag, den 21. 4. 1955, um 20 Uhr, 
Berlin-Zehlendorf (Ratskeller Zehlen
dorf). 
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